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EINLEITUNG 

Nach dem ASVG sind Arbeitsunfälle 
Unfälle, die sich im örtlichen, zeitli-
chen und ursächlichen Zusammen-
hang mit der die Versicherung be-
gründenden Beschäftigung ereignen.

Neben dieser haftungsbegründenden 
Kausalität muß zwischen dem Unfall 
und der Unfallsfolge ein Zusammen-
hang mit überwiegend hoher Wahr-
scheinlichkeit bestehen, die soge-
nannte haftungsausfüllende Kausalität.

Die Anerkennung von Behinderungen 
als unfallskausale Verletzungsfolgen 
erfordern somit das Vorhandensein 
eines adäquaten Traumas.

Es werden in weiterer Folge zwei Fäl-
le von Querschnittssyndromen nach 
objektiv geringfügigen Verletzungen 
diskutiert. In beiden Fällen war es 
kurz vor dem Auftreten von schwer-
wiegenden neurologischen Ausfällen 
zu Arbeitsunfällen mit jeweils mini-
malen Traumen gekommen, sodaß 
nach Auffassung der AUVA in beiden 
Fällen zwischen der Querschnitts-
symptomatik im Halsmarkbereich 
und den jeweiligen Arbeitsunfällen 
kein Kausalzusammenhang hergestellt 
werden konnte und es sich bei den 
betreffenden Ereignissen nicht um ein 
adäquates Trauma handelte, sodaß 
die Gewährung einer Versehrtenrente 
aufgrund dieser Unfälle bescheidmä-
ßig abgelehnt wurde. Dagegen wurde 
jeweils Klage beim zuständigen Sozial-
gericht erhoben.

FALL 1: H.C., 
WEIBLICH, GEB. 1959

Die zum Unfallzeitpunkt 40jährige 
Klägerin wurde in ihrer Eigenschaft 
als Beschäftigte einer Golfanlage bei 
einem Arbeitsunfall am 19. 05. 1999 
verletzt, als sie im Rahmen einer Ein-

schulung mit einem elektrisch betrie-
benen Golfwagen gegen eine Wand 
stieß. Unmittelbar nach dem Vorfall 
bestanden keinerlei Beschwerden. Am 
21. 05. 1999 entwickelten sich Nak-
ken- und Rückenschmerzen, weiters 
Gefühlsstörungen im Bereich beider 
Kleinfi nger sowie an den Vorderarmen. 
In den Folgestunden kam es zu einer 
plötzlichen Lähmung der Arme und 
Beine.

Die Klägerin wurde über das Kran-
kenhaus Baden in das AKH-Wien 
gebracht. Die primäre Behandlung 
erfolgte an der Universitätsklinik für 
Neurologie, Abteilung für Neuroreha-
bilitation, vom 24. 05. bis 25. 08. 1999.

Ein MRT der HWS zeigte am 
31. 05. 1999 eine intramedulläre Läsi-
on ab HWK 3/4 bis Th 2, am ehesten 
einer anterioren spinalen Ischämie 
entsprechend.

Eine MRT-Kontrolle der HWS und 
BWS am 04. 08. 1999 zeigte einen 
harten Diskusprolaps HWK 5/6 mit 
Einengung des rechten Intervertebral-
foramens mit inkomplettem Aufbrau-
chen des prämedullären Liquorraums, 
Myelopathiezeichen von HWK 4 bis 
BWK 2 sowie eine atrophische Vo-
lumsminderung des Myelons in die-
sem Bereich.

In den elektrophysiologischen Unter-
suchungen konnten weder bei den 
SEPs noch bei den MEPs Potentiale 
abgeleitet werden.

Seitens der Klinik wurde die Diagnose 
eines vaskulären Querschnittssyn-
droms bei A.-spinalis-anterior-Syn-
drom gestellt.

Ursächlich konnten eine Vaskulitis 
bzw. eine Arteriosklerose oder eine 
kardio- bzw. thromboembolische 
Ursache ausgeschlossen werden. Als 
Nebendiagnosen scheinen eine Hy-
perlipidämie, eine euthyreote Struma, 
rezidivierende Harnwegsinfekte und 
eine Anpassungsstörung auf.

Anschlußheilverfahren erfolgten vom 
25. 08. 1999 bis 21. 04. 2000 im RZ 
Weißer Hof mit Unterbrechung vom 
18. 11. bis 01. 12. 1999 zur Elektrosti-
mulation im Neurologischen Kran-
kenhaus Maria-Theresien-Schlössel. 
Seither befi ndet sich die Klägerin in 
häuslicher Pfl ege. Sie ist auf einen 
Rollstuhl angewiesen, die Blase wird 
mittels Einmalkatheter entleert, der 
Stuhl mit Darmregulation mittels La-
xantien.

Im Rahmen der gutachterlichen 
Untersuchung fand sich eine Tetra-
symptomatik mit distal und linksbe-
tonten Paresen an den oberen Extre-
mitäten, eine Plegie an den unteren 
Extremitäten sowie eine Blasen- und 
Mastdarmstörung als Unfallsfolgen.

FALL 2: K.B., 
WEIBLICH, GEB.1957

Die zum Unfallzeitpunkt  42jährige 
Klägerin wurde als Lenkerin  eines 
PKW bei einem Wegunfall am 
21. 06. 1999 verletzt, als sie mit ca. 
20 km/h gegen eine auf dem Boden 
liegende Eisenstange stieß, wobei das 
rechte Vorderrad und die Achse ihres 
Fahrzeuges beschädigt wurden. Sie 
selbst ist nach eigenen Angaben nach 
vorne geschleudert worden. Durch 
den Unfall wurde sie in Unruhe ver-
setzt, weiters hätten Schmerzen in 
den Schultern bestanden. Am Nach-
mittag des Unfalltages suchte sie ihre 
praktische Ärztin auf. Klinisch war sie 
zu diesem Zeitpunkt unauffällig. Ge-
meinsam mit einer Freundin holte sie 
noch verordnete Beruhigungstropfen 
aus der Apotheke und begab sich für 
2 Tage in den Krankenstand.

Am 24. 06. 1999 konnte die Klägerin 
ihre Berufstätigkeit wieder aufnehmen. 
Zu diesem Zeitpunkt hätten jedoch 
anhaltende Schmerzen im Nacken-
bereich sowie Schmerzen und Zittern 
im Bereich der Knie bestanden.
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Am 28. 06. 1999 suchte die Kläge-
rin erneut ihre Hausärztin wegen 
Schmerzen im Bereich der Kniegelen-
ke auf, worauf ein Röntgen veranlaßt 
wurde, welches Hinweise auf eine 
Arthrose brachte.

Am 29. 06. 1999 erfolgte die nächste 
Konsultation bei der Allgemeinmedi-
zinerin. Es hätte psychische Unruhe 
und Besorgtheit über die Arbeits-
platzsituation bestanden. Der Wirbel-
säulenstatus war unauffällig, ebenso 
fanden sich keine neurologischen 
Ausfälle.

Ab 28. 06. 1999 wurde Krankenstand 
in Anspruch genommen.

Am 09. 07. 1999 spürte die Klägerin 
gegen 7 Uhr morgens Schmerzen 
im Bereich des linken Oberarms, 
besonders auf Berührung. Kurz da-
nach traten Schmerzen im gesamten 
rechten Oberarm, schließlich ein 
Schwächegefühl, gefolgt von vorerst 
berührungsabhängigen Schmerzen 
im Bereich der unteren Extremitäten, 
hernach von einer Lähmung beider 
Beine. Gegen 9:30 Uhr erfolgte die 
Einlieferung mittels Rettung in das 
Krankenhaus Lainz.

Im Aufnahmestatus bestand ein in-
komplettes Querschnittssyndrom mit 
einer beinbetonten Tetraparese sowie 
ein inkomplettes sensibles Niveau, 
rechts ab Th 5, links ab Th 6.

Eine sofort durchgeführte Lumbal-
punktion ergab einen normozellulä-
ren Liquor.

Das MRT der HWS zeigte eine zarte 
Hyperintensität im Bereich des ven-
tralen Anteils des oberen Halsmarks.

Innerhalb der nächsten 24 Stunden 
verschlechterte sich der klinische Zu-
stand trotz Therapie mit Prednisolon, 
Zovirax und Vollheparinisierung.

Die Klägerin fi eberte auf 38,6 Grad 
an, wegen einer respiratorischen In-
suffi zienz mußte sie auf die kardio-
logische Intensivstation transferiert 

werden. Die klinische Verdachtsdia-
gnose lautete auf A.-spinalis-anterior-
Syndrom.

Im Kontrollstatus vom 10. 07. 1999 
wurde ein sensibles Niveau entspre-
chend C5 beschrieben. Die Liquorvi-
rologie war negativ. Innerhalb von 24 
Stunden kam es zu einer Verschlech-
terung mit einer respiratorischen In-
suffi zienz, weswegen die Patientin 
auf die Intensivstation verlegt werden 
mußte. Vom 12. 07. 1999 an war sie 
stationär im Krankenhaus Rosenhügel. 

Bei der Klägerin fand sich im Hals-
mark eine ausgedehnte intramedulläre 
Läsion mit sekundärer Einblutung, die 
als vaskulär imponierte. Die klinische 
Diagnose lautete auf A.-spinalis-ante-
rior-Syndrom. Spinalangiographisch 
war kein pathologischer Befund zu 
erheben. Eine Vaskulitis oder eine 
gradiale Emboliequelle konnten aus-
geschlossen werden.

Vom 04. 10. bis 18. 11. war die Klä-
gerin zur stationären Durchuntersu-
chung und Behandlung im RZ Meid-
ling, wo zuvor erhobene apparative 
Befunde wiederholt und bestätigt 
wurden. Ursächlich wurde eine pro-
grediente Läsion im Halsmark vasku-
lärer, eventuell auch entzündlicher 
Genese angenommen.

Die weitere Rehabilitation erfolgte ab 
18. 11. 1999 im RZ Weißer Hof, wo 
sie außer einem vorübergehenden 
Aufenthalt im NKH Maria-Theresien-
Schlössel vom 24. 05. bis 27. 06. 2000 
bis 21. 07. 2000 stationär war. Insge-
samt kam es nur zu einer geringfügi-
gen Rückbildung neurologischer Aus-
fälle, sodaß die Behandlung vorwie-
gend in Ergotherapie, Physiotherapie, 
Rollstuhltraining und Schmerztherapie 
bestand.

Vierzehn Monate nach Eintritt der 
klinischen Symptomatik waren ein 
inkomplettes Querschnittssyndrom 
mit einer links und distal betonten 
spastischen Tetraparese mit einer Bla-
sen- und Mastdarmstörung und un-

terschiedlichen Sensibilitätsstörungen 
abzugrenzen.

Die Klägerin ist zur Erhaltung ihrer 
Mobilität auf einen Rollstuhl angewie-
sen, den sie selbständig nicht verlas-
sen kann.

ZUR FRAGE DES KAUSALZUSAM-
MENHANGS ZWISCHEN DEN BEI-
DEN KLAGSGEGENSTÄNDLICHEN 
EREIGNISSEN (ARBEITSUNFÄLLE) 
UND EINEM SPÄTER AUFGE-
TRETENEN VASKULÄREN QUER-
SCHNITTSSYNDROM

Aufgrund der Klinik und der bild-
gebenden Verfahren war in beiden 
Fällen die Diagnose einer vaskulären 
Rückenmarksschädigung im Sinne 
eines Syndroms der Arteria spinalis 
anterior als gesichert zu erachten. 
Durchblutungsstörungen des Rücken-
marks mit ischämischen Parenchym-
schäden sind insgesamt seltene neu-
rologische Erkrankungen.

Spinale Arterien werden von Arte-
riosklerose und Embolien nur selten 
betroffen. Relativ gehäuft treten spi-
nale vaskuläre Syndrome bei System-
erkrankungen mit Vaskulitiden, wie 
Kardiolipid anti körpererkrankung, Pan-
arteriitis und Lupus erythematodes, auf.

Vorübergehende oder dauernde Isch-
ämien zervikaler Rückenmarksseg-
mente kommen auch als Komplika-
tion bei Arteriographien oder thorax-
chirurgischen Eingriffen, insbesondere 
an der Aorta, vor. In der Literatur fi n-
den sich aber auch Fälle von Embo-
lien mit Bandscheibenmaterial nach 
geringfügigen Wirbelsäulentraumen.

1961 beschrieben Naiman und Mitar-
beiter [1] den Fall eines Jugendlichen, 
der an einer plötzlichen Lähmung 
nach einer Sportverletzung starb. Bei 
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ihm fand sich eine ausgedehnte Rük-
kenmarkserweichung aufgrund von 
Verschlüssen multipler spinaler Gefä-
ße durch eine Embolisation von An-
teilen des Bandscheibenkerns.

Zwischenzeitlich sind weitere ver-
gleichbare Fälle beobachtet worden.

In der Literatur werden immer wie-
der Fälle beschrieben, bei denen ein 
Jugendlicher oder zuvor gesunder 
Erwachsener plötzlich Schmerzen im 
Rücken- und Nackenbereich verspürt, 
begleitet von einer transversen Myelo-
pathie mit dem klinischen Bild eines 
spinalen Anteriorverschlusses.

In den meisten beschriebenen Fällen 
lag keine exzessive körperliche Bean-
spruchung vor. Die Patienten hatten 
jedoch am selben Tag oder am Tag 
zuvor eine anstrengende Tätigkeit 
ausgeübt. Einige waren gestürzt und 
hatten sich an diesem oder an den 
vorangegangenen Tagen verletzt, bei 
einigen Patienten war ein direkter 
Schlag oder Stoß in den Rücken, wie 
bei Kontaktsportarten, vorgekommen. 

Todesfälle traten nach Stunden bis 
Monaten auf. Bei der Autopsie fanden 
sich Verschlüsse zahlreicher kleiner 
Arterien und Venen durch typische 
fi bröse Knorpel mit ischämischer 
Nekrose des Rückenmarks. Übliche 
Bandscheibenrupturen fanden sich 
bei diesen Patienten nicht.

Bei hochaufl ösenden Röntgenaufnah-
men zeigten sich bei einigen Patien-
ten Kontinuitätsunterbrechungen des 

Wirbelkörperkortex und eine höhen-
geminderte Bandscheibe mit Hernia-
tion von Bandscheibengewebe in den 
Wirbelkörper.

Yoganaden [2] schlug als plausible 
Erklärung vor, daß ein erhöhter inter-
vertebraler Druck Material des Band-
scheibenkerns in die kleinen Venen 
und Arterien des Wirbelkörpermarks 
preßt, wo knorpelige Embolien in die 
radikulären Gefäße gelangen.

Inden  gegenständlichen Fällen spra-
chen aus gutachterlicher Sicht nach 
reifl ichen Abwägungen mehr Argu-
mente für eine unfallbedingte vasku-
läre Rückenmarksschädigung als für 
eine andere (kausal somit unfallfrem-
de) Ursache.

Für eine unfallkausale traumatische 
Ursache sprachen:
• die Tatsache des einen Tag zuvor 

stattgehabten – wenn auch nicht 
sehr massiven – Traumas, das eine 
intervertebrale Drucksteigerung 
bzw. Scherkräfte am Bandscheiben-
faserknorpel nicht ausschließt,

• das Fehlen sklerotischer Verände-
rungen an anderen Gefäßen,

• das Nichtvorhandensein einer Vas-
kulitis oder einer sonstigen System-
erkrankung, verbunden mit einem 
erhöhten Myelomalazierisiko,

• das Fehlen einer chirurgischen oder 
radiologischen Intervention vor 
dem Ereignis.

Wenn auch in der Literatur von ein-
zelnen spontanen Myelomalazien bei 
jüngeren Patienten ohne arteriosklero-

tische Veränderungen berichtet wird, 
so überwiegen offensichtlich doch 
Fälle mit vorangegangenen Minimal-
traumen und den damit verbundenen 
vermuteten Mikroembolien von Faser-
knorpelmaterial durch erhöhte inter-
vertebrale Drucksteigerung in spinale 
Gefäße [1–4].

Eine haftungsausfüllende Kausalität 
zwischen den beiden Arbeitsunfäl-
len und den Querschnittsläsionen im 
Halsmarkbereich wurde gutachterli-
cherseits in den beiden Sozialgerichts-
verfahren bejaht, die unfallbedingte 
Minderung der Erwerbsfähigkeit be-
züglich klagsgegenständlicher Arbeits-
unfälle mit jeweils 100 % bemessen 
und mit zwischenzeitlich bestätigten 
Urteilen zuerkannt.
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